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(Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

19. JANUAR 1995 - Königlicher Erlass zur Abänderung und Ergänzung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, insbesondere des Artikels 3 Absatz 4, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Vizepremierministers und Ministers der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten und Unseres Ministers des Innern und des Öffentlichen Dienstes

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - In Artikel 1 Nummer 1 des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen werden die Wörter "deren Modell oder Patent von vor 1890 datiert und die vor 1945 hergestellt wurden," nach den Wörtern "mit Schwarzpulverpatronen mit getrennter Zündung geladen werden," eingefügt.


Art. 2 - In der in Anlage 1 zum selben Erlass aufgeführten Liste der Waffen, bei denen Patronen mit rauchlosem Pulver verwendet werden, wird die Rubrik "2. Schulterfeuerwaffen" durch die Waffen ergänzt, die in der Anlage zum vorliegenden Erlass aufgeführt sind.


Art. 3 - Unser Vizepremierminister und Minister der Justiz und der Wirtschaftsangelegenheiten und Unser Minister des Innern und des Öffentlichen Dienstes sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 19. Januar 1995

ALBERT

Von Königs wegen:
   
Der Vizepremierminister und Minister der Justiz 
und der Wirtschaftsangelegenheiten
M. WATHELET

Der Minister des Innern 
und des Öffentlichen Dienstes
J. VANDE LANOTTE

Anlage 

	
Land
	
Bezeichnung
	
Marke
	
Modell
	
Kaliber

	
Deutschland
	
Infanteriegewehr (Mauser 98) und Karabiner (Mauser 98, 98 a & b)

	
- Waffenfabrik Mauser, Amberg, Dantzig, Erfurt, Spandau

	
1898
1898/17 & 18
	
7,92X57 J & JS



7,92X57JS

	
Großbritannien & Dominions
	
Infanteriegewehr
Kavalleriekarabiner
(Lee-Enfield)







Kurzes Infanteriegewehr
(SMLE Nr.1)

	
- Enfield Arsenal,
Enfield Lock
- Sparbrook
Arsenal, Birmingham
- B.S.A.
- Westley-Richards, London
- L.S.A.

Idem und Isaphore Arsenal, Lithgow Arsenal
	
1895/99
Mk I & I* 
1896
MkI & I*






1902
Mk I, I*, II und II*

1907
Mk III & IV
Mk I**, II** & III*
	
.303









.303



